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Bauart zum Errichten der Feststellanlage "TSZ0400" mit Geräten aus Lagerbeständen  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst zehn Seiten und drei Anlagen.  

el
ek

tro
ni

sc
he

 k
op

ie
 d

er
 a

bz
 d

es
 d

ib
t: 

 z
-6

.5
00

-2
41

8

Auszug



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine Bauartgenehmigung 

Nr. Z-6.500-2418 

 

Seite 2 von 10 | 8. Juli 2019 

Z43124.19 1.6.500-218/19

I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-
lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu 
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass 
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 
Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1  Regelungsgegenstand  

 Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt für die Errichtung der Feststellanlage "Wiesmeier 
Typ 0400" genannt und ihre Anwendung für Feuerschutzabschlüsse, Rauch-
schutzabschlüsse, und andere Abschlüsse die die bauordnungsrechtliche Anforderung 
"selbstschließend" erfüllen, im Folgenden Abschlüsse genannt. 

 Die Feststellanlage muss aus der Auslösevorrichtung mit Energieversorgung, den Brand-
meldern, der/den Feststellvorrichtung(en) für Schiebetüren, Schiebetore und Rolltore - als 
Gerätekombination bzw. Geräte gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. Z-6.5-1646 vom 13. Mai 2014, während der Geltungsdauer dieser Zulassung hergestellt 
und in Verkehr gebracht (Lagerbestände) – und ggf. den Brandmeldern gemäß den Normen 
DIN EN 54-51 mit Leistungserklärung2 bzw. DIN EN 54-73 mit Leistungserklärung4, der/den 
Feststellvorrichtung(en) gemäß der Norm DIN 18263-45 mit Übereinstimmungszertifikat 
sowie der/den Feststellvorrichtung(en) gemäß der Norm DIN EN 11556 mit Leistungser-
klärung7 für Drehflügeltüren, jeweils nach Abschnitt 2, errichtet werden. 

1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Die Feststellanlage ist geeignet, die Funktion von Schließmitteln an Feuerschutzab-
schlüssen, Rauchschutzabschlüssen, und anderen Abschlüssen, die die bauordnungs-
rechtliche Anforderung "selbstschließend" erfüllen, jeweils als einflügelige oder zweiflüge-
lige8 Drehflügeltüren, Schiebetüren und -tore sowie Falttore, jeweils in Innenwänden, 
kontrolliert unwirksam zu machen und die im Brand- und Störfall sowie bei Handauslösung 
erforderlichen Steuerungsvorgänge beim Schließen auszuführen. 

1.2.2 An folgenden Abschlüssen dürfen die Feststellanlagen nach dieser allgemeinen Bauart-
genehmigung nicht angewendet werden:  

− Abschlüsse, bei denen der Personenschutz im Fall eines Brandalarmes, einer Störung 
oder einer Handauslösung über die Steuerungsvorgänge dieser Feststellanlage gewähr-
leistet werden muss 

− Feuerschutzvorhänge 

− Rauchschutzvorhänge 

− Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen  

                                                      
1
  DIN EN 54-5:05-2017 Brandmeldeanlagen – Teil 5: Wärmemelder – Punktförmige Melder 

2
  Leistungserklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von DIN EN 54-5 

 Die Leistungserklärung muss Angaben zu allen wesentlichen Merkmalen, die im Anhang ZA.1 der DIN EN 54-5 
aufgeführt sind, enthalten. Die erklärten Leistungen müssen den in DIN EN 54-5 formulierten Anforderungen 
(Grenzwerte und/oder Beschreibung) entsprechen. 

3
  DIN EN 54-7:09-2006 Brandmeldeanlagen – Teil 7: Rauchmelder – Punktförmige Melder nach dem 

Streulicht-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip 
4
  Leistungserklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von DIN EN 54-7 

 Die Leistungserklärung muss Angaben zu allen wesentlichen Merkmalen, die im Anhang ZA.1 der DIN EN 54-7 
aufgeführt sind, enthalten. Die erklärten Leistungen müssen den in DIN EN 54-7 formulierten Anforderungen 
(Grenzwerte und/oder Beschreibung) entsprechen. 

5
   DIN 18263-4 Türschließer mit hydraulischer Dämpfung; Türschließer mit Öffnungsautomatik 

(Drehflügelantrieb) 
6
  DIN EN 1155:2003-04 Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren  

7
  Leistungserklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von DIN EN 1155 

 Die Leistungserklärung muss Angaben zu allen wesentlichen Merkmalen, die im Anhang ZA.1 der DIN EN 1155 
aufgeführt sind, enthalten. Die erklärten Leistungen müssen den in DIN EN 1155 formulierten Anforderungen 
(Grenzwerte und/oder Beschreibung) entsprechen. 

8
  Zweiflügelige Türen müssen außerdem mit einem Schließfolgeregler nach der Norm DIN EN 1158: Schlösser und 

Baubeschläge, Schließfolgeregler, Anforderungen und Prüfverfahren ausgerüstet sein. 
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